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gemäß Verteiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zulassung zur Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Nachgang zur Sitzung vom 04.06.2012 hatte ich Ihnen mit Schreiben vom 10.07.2012 
mitgeteilt, in welchen Fällen die Zulassungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 a PsychThG 
vorliegen. 
 
In diesem Zusammenhang wurde nochmals um eine Klarstellung der Zulassungsvoraussetzungen 
gebeten, da das Schreiben nach Ihrer Auffassung z.T. missverständlich formuliert war. Danach 
liest sich das o.g. Schreiben so, dass auch beim Diplomstudiengang geprüft werden müsste, ob 
die Basisfächer enthalten sind. Dies ist selbstverständlich nicht der Fall. 
 
Anhand Ihrer Anregungen wurde nunmehr nachstehende Neuformulierung gewählt, die hoffentlich 
alle Missverständnisse ausschließt.  
 
Die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen zu einer Ausbildung zum/zur Psychologischen Psycho-
therapeuten/in gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 a) PsychThG erfolgt anhand der durch das LAGeSo ver-
bindlich festgelegten Mindeststandards für einen Studiengang „Psychologie“. Die Zulassungsvor-
aussetzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 a PsychThG im Land Berlin liegen danach (nur) in folgenden 
Fällen vor:  
 

1. Studiengang (Diplom-)Psychologie an einer inländischen Universität (oder gleichste-
henden Hochschule) mit einer Regelstudienzeit von 9 Semestern und einer bestande-
nen Abschlussprüfung, die das Fach Klinische Psychologie einschließt. 

Geschäftszeichen (bitte immer angeben) 

I A 211 – 5316  
 

Dienstgebäude: 

Fehrbelliner Platz 1 
10707 Berlin 
 

Bearbeiter/in: 

Elke Kempin 
Zimmer: 4076 
 

Telefon: +49 30 90229 2116 
 

Telefax: +49 30 90229 2094 
 

E-Mailadresse: 

Elke.Kempin@lageso.Berlin.de 
(nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur) 
 

Datum: 14.09.2012 
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2. Bachelorstudiengang im Fach Psychologie (universitär) und kumulativ   

Masterstudiengang im Fach Psychologie (universitär), die zusammen folgende Kriterien   
erfüllen 

• Modulabschlussprüfung in „Klinischer Psychologie 

• das Fach „Klinische Psychologie“ sollte mindestens 9 LP (CP) umfassen 

• Der Studiengang/die Studiengänge (Bachelor/Master) müssen neben dem Fach 
„Klinische Psychologie“ die Basis(pflicht-)fächer  
„Allgemeine Psychologie“, 
„Biologische Psychologie“, 
„Entwicklungspsychologie“,  
„Persönlichkeitspsychologie/Differentielle Psychologie“, 
„Sozialpsychologie“ und  
„Allgemeine Methoden der Psychologie und Grundlagen der Diagnostik“ 
umfassen.  

 
Diese Neuformulierung wird in den LAGeSo „FAQ’s ebenfalls aufgenommen und kann ent-
sprechend auch von Ihnen in Ihrem Internet-Auftritten aufgeführt werden. 
 
Ich hoffe, damit alle Missverständnisse beseitigt und Ihnen eine ausreichende Handlungssi-
cherheit ermöglicht zu haben. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
Gertzen       
 
 
 


